
Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen ist es auf Kleinkinder-und Gerätespielplätzen verboten 
zu rauchen.* 
 
Wir fragen die Verwaltung: 
 
Wie viele Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 5 Abs. 2 Buchst. e) der Satzung* sind seit dem 
01.01.2012 festgestellt worden? 
 
gez. Andreas Scholtyssek  
Fraktionsvorsitzender  
 
*Erste Satzung zur Änderung der Benutzungssatzung  für öffentliche Anlagen, Spielplätze und 
Grünanlagen der Stadt Halle (Saale), 


